Eigenkapital, Dividenden - 2016

1st Gewinnrücklagen

Aufgabe 1: Übersetzen Sie den Text:

Gewinnrücklagen dürfen nur vom Jahresüberschuss gebildet werden. Zu Gewinnrücklagen gehören die gesetzliche Rücklage, satzungsmäßige Rücklagen, die Rücklage für eigene Anteile und andere Gewinnrücklagen.

Zur Bildung der gesetzlichen Rücklage sind nur AG verpflichtet. In die gesetzliche Rücklage sind nach § 150 AktG 5% des um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahresüberschusses einzustellen, bis die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklage zusammen 10% oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals erreichen. Bei der Verwendung der gesetzlichen Rücklage sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

· die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklage zusammen übersteigen nicht 10% oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals

· die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklage zusammen übersteigen 10% oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals

Im ersten Falle kann die gesetzliche Rücklage nur zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages und eines Verlustvortrags verwendet werden. Beim zweiten Fall kann der Betrag, der 10% des Grundkapitals (oder den höheren Betrag nach der Satzung) übersteigt, auch zu Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln verwendet werden.  

Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage nicht verpflichtet. 
Aufgabe 2: Übersetzen Sie den Text:

Od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, který neukládá akciovým společnostem ani společnostem s ručením omezeným povinnost tvořit zákonný rezervní fond. Společnost se může rozhodnout, zda bude rezervní fond tvořit resp. zda stávající rezervní fond zruší.  

Podmínkou pro zrušení rezervního fondu je změna společenské smlouvy, pokud společenská smlouva tvorbu rezervního fondu upravuje. Další podmínkou je, že o zrušení rezervního fondu musí rozhodnout valná hromada.  
Bude-li zrušen rezervní fond, mohou být prostředky převedeny do ostatních fondů tvořených ze zisku. Druhou možností je vyplacení prostředků z rezervního fondu společníkům.  O výplatě rezervního fondu nerozhoduje valná hromada, ale statutární orgán společnosti.  
2nd Vorabausschüttungen

Aufgabe 1: Lesen Sie den Text und fassen Sie die wichtigsten Aspekte in tschechischer Sprache zusammen: 

Vorabausschüttungen können für ein laufendes Wirtschaftsjahr oder nach Ablauf des Wirtschaftsjahres vor der Aufstellung des Jahresabschlusses vorgenommen werden. Eine AG darf Vorabausschüttungen gemäß § 59 Abs. 1 AktG erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres leisten. 

Bei der Vorabausschüttung hängt die Zuordnung zu offenen oder verdeckten Gewinnausschüttungen davon ab, ob ein Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde. Eine Zwischenbilanz muss nicht aufgestellt werden. Es handelt sich um eine Vorauszahlung auf den Gewinnanspruch, bei deren Gewährung davon ausgegangen wird, dass in der Bilanz ein entsprechender Gewinn ausgewiesen wird. Wird kein ausreichendes Jahresergebnis erzielt, sind freie Rücklagen in Höhe des Differenzbetrages auflösen. Sind keine Rücklagen vorhanden, ist die Vorab-Dividende zurückzuzahlen (ungerechtfertigte Bereicherung). Steuerlich ist die Rückzahlung wie Einlage zu behandeln.

Ausschüttungssperre

Die Ausschüttungssperre stellt eine Begrenzung der Gewinnausschüttung an die Gesellschafter der Kapitalgesellschaft dar. Die Gewinne dürfen ausgeschüttet werden, wenn die nach der  Ausschüt​tung verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags den aktiven latenten Steuern entsprechen. 
Aufgabe 2: Übersetzen Sie den Text:

Záloha na podíl na zisku od roku 2014 umožňuje společníkům vyplatit v průběhu roku podíl na zisku. O záloze na podíl na zisku hovoříme jen před rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku mezi společníky, poté hovoříme o podílu na zisku.  
Zálohy smí vyplácet obchodní korporace na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků k rozdělení zisku. Záloha na výplatu zisku nesmí být vyšší než je součet výsledku hospodaření běžného účetního období (na základě mezitímní účetní závěrky), nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku, snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a o stav rezervního fondu. Záloha na zisk nesmí být vyplacena, pokud by si tím obchodní korporace přivodila úpadek dle insolvenčního zákona. 
Na rozdíl od rozhodování o rozdělení zisku, které je svěřeno do působnosti valné hromady, je rozhodnutí o zálohách na podíly na zisku svěřeno do působnosti statutárního orgánu.  
Pokud má obchodní korporace povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, musí být auditorem ověřena i mezitímní účetní závěrka, na základě níž se rozhoduje o výplatě záloh na podíly na zisku.  
O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě řádné účetní závěrky. Rozhodnutím mohou nastat tři odlišné situace: 
· Pokud valná hromada rozhodne o výplatě podílů na zisku, které jsou vyšší než vyplacené zálohy, doplatí obchodní korporace společníkům rozdíl. 

· Pokud valná hromada rozhodne o výplatě podílů na zisku, které jsou shodné s vyplacenými zálohami, dojde k vzájemnému zúčtování zálohy a podílu.

· Pokud valná hromada rozhodne o výplatě podílů na zisku, které jsou nižší než vyplacené zálohy. měl by společník zálohu vrátit, je-li k tomu vyzván společností.
3rd Besteuerung der Dividenden

Aufgabe 1: Lesen Sie den Text und vervollständigen Sie die Präpositionen (und Artikel):

Durch das Steuersenkungsgesetz wurde das Anrechnungsverfahren, ..............  alle Dividenden  der 20%-igen Kapitalertragsteuer unterlagen und die Kapitalertragsteuer ..........  Einkommensteuer angerechnet werden konnte, ab dem Geschäftsjahr 2001 (bei abweichendem Wirtschaftsjahr ab 2001/2002) abgeschafft.  

Das Anrechnungsverfahren wurde ..........  Halbeinkünfteverfahren ersetzt, das eine Doppelbelastung .........  Körperschaftsteuer und Einkommensteuer dadurch verhinderte, dass Dividenden und Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften nur zur Hälfte besteuert wurden. Der Halbansatz galt auch ......... Veräußerungsverluste. Die Körperschaftsteuer, die ..........  Dividenden ...........  Ausschüttung abgezogen wurde, konnte .........  die Kapitalertragsteuer nicht mehr angerechnet werden. ............. Dividende war eine definitive Belastung    ........  Körperschaftsteuer (25%) enthalten. ......... Ausgleich dieser Belastung unterlag beim Aktionär oder Gesellschafter nur die Hälfte der Dividendenzahlung einer 20%-igen Kapitalertragsteuer. Das Halbeinkünfteverfahren wirkte sich bei Gesellschaftern ......... Werbungskostenabzug aus – die Werbungskosten konnten nur zu 50% berücksichtigt werden. 

Das Halbeinkünfteverfahren wurde am 01.01.2009 .......... Teileinkünfteverfahren ersetzt. Das Teileinkünfteverfahren ist dann anzuwenden, wenn der Gesellschafter eine natürliche Person ist und seine Beteiligung ........ Betriebsvermögen hält. Gewinnausschüttungen und Veräußerungsgewinne werden in diesem Fall ........ Gesellschafter nur zu 60 % zur Steuer ......... progressivem Tarif herangezogen. Die restlichen 40 % sind steuerfrei.  

Besteuerung der Gesellschafter

Aufgabe 2: Vervollständigen Sie die Verben:

a) Gesellschafter sind Körperschaften
Wenn Gesellschafter Körperschaften ..............,  ................. Ausschüttungen steuerfrei, wodurch Mehr​fachbelastungen mit Körperschaftsteuer und Einkommensteuer ................ . 5% der Bezüge sind jedoch nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Wenn die Gewinne an eine natürliche Person .......................,  werden einkommensteuerpflichtige Einnahmen aus Kapitalvermögen .......................  

Gesellschafter sind natürliche Personen

Bei der Kapitalgesellschaft werden die Gewinne mit Körperschaftsteuer .................. Da eine Doppelbe​lastung der Gewinne ....................... ,  sind Gewinnaus​schüt​tungen und vergleichbare Ein​nahmen bei Gesellschaftern - natürlichen Personen - teilweise von der Einkommensteuer befreit.

Es ist wichtig, ob die Gewinnanteile zum betrieblichen Bereich oder zum privaten Bereich des Gesellschafters ................. . Die zum betrieblichen Bereich gehörenden Kapitalerträge  ................. unter das Teileinkünfteverfahren. Die zum privaten Bereich gehörenden Gewinnanteile ............................. der Abgeltungsteuer von 25%.

Besteuerung der Kapitalerträge bei den Gesellschaftern 

Aufgabe 3: Ergänzen Sie nach den o.g. Artikeln die Tabelle:

Die Besteuerung der Gewinnanteile bei den Gesellschaftern ergibt sich wie Folgt:

	Veranlagungszeitraum(§ 52a Abs. 3 EStG)
	Gesellschafter sind natürliche Personen
	Gesellschafter

sind Körperschaften

	
	Beteiligung im privaten Bereich
	Beteiligung im betrieblichen Bereich
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


a) Grundsätzlich steuerfrei, wenn sich Ausschüttungen im körperschaftsteuerpflichtigen Bereich befinden. 5 % der Bezüge sind nicht als Betriebsausgaben abziehbar.
b) Die Gewinne unterliegen der Abgeltungssteuer in Höhe von 25 %. Falls es zu einer niedrigeren Steuer führt, kann die Besteuerung zum individuellen Steuersatz beantragt werden.
c) Einnahmen sind zur Hälfte anzusetzen und mit dem individuellen Steuersatz zu versteuern. Hiermit zusammenhängende Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben, Veräußerungskosten oder Werbungskosten dürfen nur zur Hälfte abgezogen werden - Halbeinkünfteverfahren.

d) Zu 60 % je nach Zurechnung des Betriebsvermögens Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder Land- und Forstwirtschaft, 60 % der mit den Einnahmen zusammenhängenden Aufwendungen als Betriebsausgaben abziehbar.

e) Grundsätzlich steuerfrei. 
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